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Siebente Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Beiträgen und Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung des 

Zweckverbandes Wasser/Abwasser Boddenküste 
(Beitrags- und Gebührensatzung Schmutzwasser ZWAB)

Aufgrund der §§ 151 Abs. 2, 154 und 5 der Kommunalverfas-
sung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung
der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205),
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 10. Juli 2006 (GVOBl.
M-V S. 539) sowie des Kommunalabgabengesetzes für das
Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146 ff.) wird nach
Beschlussfassung der Verbandsversammlung am 28.04.2010
folgende Satzung erlassen:

Artikel 1
Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung Abwasser

Die Beitrags- und Gebührensatzung Schmutzwasser ZWAB
vom 08.06.2004 in der Fassung der sechsten Satzungsände-
rung vom 09.12.2009 wird wie folgt geändert:

1. Der § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
(1) Der Schmutzwasserbeitrag wird für die beitragsp”ichti-
ge Grundstücks”äche unter Berücksichtigung der Art und
des Maßes der Bebaubarkeit des Grundstückes berechnet.
Die beitragsp”ichtige Grundstücks”äche errechnet sich
aus der anrechenbaren Grundstücks”äche nach Abs. 2
und der Bewertung des Maßes der der baulichen Nutzung
nach Abs. 3. 
Der Beitrag errechnet sich aus der beitragsp”ichtigen
Grundstücks”äche multipliziert mit dem für die jeweiligen
Kalkulationskreise in § 5 festgesetzten Beitragssätzen.

2. Der § 4 Abs. 2 lit. a erhält folgende Fassung:
(2) Als anrechenbare Grundstücks”äche gilt:
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines bestehende,

verbindlichen Bebauungsplanes (B-Plan) liegen, oder
die im Bereich eines einer erteilten Genehmigung nach
§ 33 BauGB zugrunde liegenden in Aufstellung befindli-
chen B-Planes liegen, die gesamte im Planungsgebiet
liegende Fläche.
Ist für das Grundstück eine bauliche oder gewerbliche
Nutzung für weniger als 30 % der Grundstücksfläche
zugelassen, ist die Fläche maßgebend, für die eine bau-
liche oder gewerbliche Nutzung zulässig ist - minde-
stens jedoch eine Fläche, die sich aus der Grundfläche
des nach dem B-Plan oder der Genehmigung nach § 33
BauGB zulässigen Gebäudes zzgl.
20 % der nutzbaren Grundstücksfläche in Kleinsied-
lungsgebieten
40 % der nutzbaren Grundstücksfläche in reinen Wohn-
gebieten, allgemeinen Wohngebieten und Ferienhaus-
gebieten
60 % der nutzbaren Grundstücksfläche in besonderen
Wohngebieten, Dorfgebieten, Mischgebieten
100 % der nutzbaren Grundstücksfläche in Kerngebie-
ten
80 % der nutzbaren Grundstücksfläche in Gewerbege-
bieten, Industriegebieten, sonstigen Sondergebieten
20 % der nutzbaren Grundstücksfläche in Wochenend-
hausgebieten

3. Der § 4 Abs. 4 lit. a und b erhalten folgende Fassung:
(4) Als Zahl der Vollgeschosse gilt:
a) soweit ein verbindlicher B-Plan besteht oder soweit ei-

ne Genehmigung nach § 33 BauGB erteilt wurde, die in
dem bestehenden B-Plan oder in dem in Aufstellung
befindlichen B-Plan der der Genehmigung nach § 33
BauGB zugrunde lag,
aa) festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-

schosse.
bb) Soweit ein bestehender verbindlicher B-Plan oder

ein einer Genehmigung nach § 33 BauGB zugrun-
de liegender in Aufstellung befindlicher B-Plan die
festgesetzte höchste zulässige Zahl der Voll-
geschosse für weniger als 30 % der anrechenba-
ren Grundstücksfläche festsetzt, der auf ganze
Zahlen aufgerundete Quotient, der sich aus 
der Summe der Produkte aus dem jeweils festge-
setzten Vollgeschoss und der jeweils von der
Festsetzung betroffenen Grundstücksfläche, divi-
diert durch die anrechenbare Grundstücksfläche
ergibt.

cc) Soweit ein bestehender verbindlicher B-Plan oder
ein einer Genehmigung nach § 33 BauGB zu-
grunde liegender in Aufstellung befindlicher 
B-Plan statt der Vollgeschosse die Gebäudehöhen
festsetzt, der Quotient aus der höchstzulässigen
Gebäudehöhe und 3,5 auf ganze Zahlen abgerun-
det. 
Ist nach der in den genannten B-Plänen festge-
setzten Art der baulichen Nutzung trotz der festge-
setzten Gebäudehöhe ausgeschlossen, dass eine
diesem Quotienten entsprechende Vollgeschos-
szahl erreicht werden kann, gilt als Vollgeschos-
szahl die nach der in den B-Plänen festgesetzten
Art der baulichen Nutzung höchstmögliche Vollge-
schosszahl. 

dd) Soweit in einem bestehenden verbindlichen B-
Plan oder einem einer Genehmigung nach § 33
BauGB zugrunde liegenden in Aufstellung befind-
lichen B-Plan die festgesetzte höchstzulässige Ge-
bäudehöhe für weniger als 30 % der anrechenba-
ren Grundstücksfläche festgesetzt ist,
- in den Fällen von Abs. 4 a. cc. Satz 1 der Quoti-

ent nach Abs. 4 a. cc. Satz 1, wobei der Divi-
dend aus der Summe der Produkte aus jeweils
festgesetzter Gebäudehöhe und der jeweils
von der Festsetzung betroffenen Grundstücks-
fläche ergibt.

- In den Fällen Abs. 4 a. cc. Satz 2 der sich aus
der Berechnung nach bb. ergebende Quotient.

b) Soweit kein B-Plan i.S.d. § 4 Abs. 4 a besteht oder der
B-Plan weder die Zahl der Vollgeschosse oder die Ge-
bäudehöhen festsetzt
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- bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich
vorhandenen Vollgeschosse, wobei die höchste vor-
handene Zahl der Vollgeschosse maßgebend ist.

- bei genehmigten Vorhaben, die Zahl der genehmig-
ten Vollgeschosse, wobei die höchste genehmigte
Zahl der Vollgeschosse maßgebend ist.

- Bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der
näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Voll-
geschosse.

4. Der § 5 wird ergänzt durch den folgenden Abs. 6:
(6) Der Beitragssatz für Herstellung der öffentlichen Ein-
richtung zur Schmutzwasserbeseitigung beträgt im Kalku-
lationskreis VII pro qm beitragsp”ichtiger Fläche 1,55
EUR.
5. Der § 12 Absätze 2 und 9 erhalten folgende Fassung:
(2) Die Grundgebühr wird in den Kalkulationskreisen I, II, IV, V
und VII als monatlicher Festbetrag auf feststehende Berech-
nungseinheiten erhoben. 
Die Grundgebühr bestimmt sich bei Wohnhäusern nach der
Zahl der selbstständigen Wohnungen im Sinne der mietrechtli-
chen Vorschriften und beträgt in den Kalkulationskreisen I, II,
IV und VII je Wohneinheit (WE) 8,50 EUR/WEG und Monat, im
Kalkulationskreis V 7,67 EUR/WEG und Monat.
Die Grundgebühr für sonstige Anschlussnehmer (industriell
oder gewerblich genutzte Grundstücke sowie öffentliche Ein-
richtungen) wird nach Wohneinheitsgleichwerten (WEG) be-
messen. Die Grundgebühr je angefangene WEG beträgt in den
Kalkulationskreisen I, II, IV und VII 8,50 EUR/WEG und Monat,

im Kalkulationskreis V 7,67 EUR/WEG und Monat. Die kalku-
lierte Grundgebühr für einen WEG bemisst sich nach der
durchschnittlichen Verbrauchsmenge einer Wohneinheit im
Verbandsgebiet, die 9 cbm/Monat beträgt. Die Bestimmung
des Durchschnittswertes ist Bestandteil der Gebührenkalkula-
tion. 
Die monatliche Grundgebühr wird hierbei wie folgt ermittelt:

Kalkulationskreise I, II, IV und VII
Jahresverbrauchsmenge in cbm : 12 Monate : 9 cbm/Monat
und WEG x 8,50 EUR/Monat = monatliche Grundgebühr

Kalkulationskreis V
Jahresverbrauchsmenge in cbm : 12 Monate : 9 cbm/Monat
und WEG x 7,67 EUR/Monat = monatliche Grundgebühr

(9) Die verbrauchsabhängige Zusatzgebühr beträgt im 
a) Kalkulationskreis I, IV, V und VII 1,89 EUR/cbm
b) Kalkulationskreis II 2,06 EUR/cbm
c) Kalkulationskreis III 4,99 EUR/cbm

Artikel 2
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.02.2010 in Kraft.

Diedrichshagen, den 28.04.2010
gez. Dr. Harcks
Verbandsvorsteher 

Berichtigung zum Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/024/76/09

Berichtigung zur Veröffentlichung im ŒPeene-Echo•, Jahr-
gang 17, Nr. 04, S. 4 - 5

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser 
Boddenküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichsha-
gen, am 12. April 2010 eine Berichtigung zum ursprüng-li-
chen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbe-
scheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur
Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und ande-
rer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-
DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9
des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom
20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S.
2407), für die
Trinkwasserversorgungsleitung Groß Ernsthof - Karrin
Mittelhof
eingereicht hat. 
Die Berichtigung betrifft in der ŒListe der Grundstücke und
Dienstbarkeiten• (siehe Anlage 2) lediglich die Bezeichnung
des Amtsgerichtes, des Grundbuchamtes und des Grundbuch-
bezirkes sowie teilweise der Grundbücher. 
Alle übrigen Angaben waren in der ursprünglichen Veröffentli-
chung korrekt. Daher wird an dieser Stelle lediglich die Anlage
2 in korrigierter Form veröffentlicht. Im Übrigen wird auf die
Veröffentlichung im ŒPeene-Echo•, Jahrgang 17, Nr. 04, S. 4 -
5 verwiesen.
Die Eigentümer dieser Grundstücke können den eingereichten
Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der Unteren Wasser-
behörde des Landkreises Ostvorpommern in 17389 Anklam,
Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.: 03971/84714),
einsehen. 
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung nach Ab-
lauf der gesetzlich festgelegten Frist von vier Wochen nach der
Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober 

1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehand-
lungsanlagen) entstanden. 
Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit dokumentiert nur
den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen
Veränderungen müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag
zwischen dem Antragsteller und dem Grundstückseigentümer
geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. 
Ein Widerspruch kann nicht damit begründet werden, dass kein
Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. 
Verspätet eingehende Widersprüche werden nicht berücksich-
tigt. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Landrätin als Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvor-
pommern, Demminer Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzule-
gen.

Berichtigung der Anlage 2
zum ursprünglichen Antrag vom 18.12.2009 auf Erteilung
der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die
TWVL Groß Ernsthof - Karrin Mittelhof

Reg.-Nr. 70.3/LAR/024/76/09

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Wolgast
Grundbuchamt: Wolgast
Grundbuchbezirke: Groß Ernsthof, Rubenow, Wolgast
Gemarkungen: Groß Ernsthof, Karrin Mittelhof 
Leitungs-
bezeichnung: Trinkwasserverbindungsleitung AZ DN

150
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Berichtigung zum Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/024/04/10

Berichtigung zur Veröffentlichung im ŒPeene-Echo•, Jahr-
gang 17, Nr. 04, S. 10 - 11
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-
denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,
am 12. April 2010 eine Berichtigung zum ursprünglichen An-
trag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durch-
führung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer
Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-
DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Verbindung mit § 9
des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom
20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt geändert durch
Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S.
2407), für die
Trinkwasserversorgungsleitung Groß Ernsthof - Karrin
eingereicht hat. 
Die Berichtigung betrifft in der ŒListe der Grundstücke und
Dienstbarkeiten• (siehe Anlage 2) lediglich die Bezeichnung
des Amtsgerichtes und des Grundbuchamtes sowie teilweise
der Grundbücher. 
Alle übrigen Angaben waren in der ursprünglichen Veröffentli-
chung korrekt. 
Daher wird an dieser Stelle lediglich die Anlage 2 in korrigier-
ter Form veröffentlicht. 
Im Übrigen wird auf die Veröffentlichung im ŒPeene-Echo•,
Jahrgang 17, Nr. 04, S. 10 - 11 verwiesen.
Die Eigentümer dieser Grundstücke können den eingereichten
Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der Unteren Was-
serbehörde des Landkreises Ostvorpommern in 17389 An-
klam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.:
03971/84714), einsehen. 
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung nach
Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von vier Wochen nach
der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen 
eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Ok-
tober 1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen
Anlagen (mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbe-

handlungsanlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche
Dienstbarkeit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober
1990. 
Alle danach eingetretenen Veränderungen müssen durch ei-
nen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und
dem Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf
gerichtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 
3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragstel-
ler dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. 
Ein Widerspruch kann nicht damit begründet werden, dass
kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks be-
steht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. 
Verspätet eingehende Widersprüche werden nicht berücksich-
tigt. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Landrätin als Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvor-
pommern, Demminer Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzu-
legen.

Berichtigung der Anlage 2
zum ursprünglichen Antrag vom 28.01.2010 auf 
Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
für die Trinkwasserversorgungsleitung Groß Ernsthof -
Karrin

Reg.-Nr. 70.3/LAR/024/04/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Wolgast
Grundbuchamt: Wolgast
Grundbuchbezirke: Rubenow, Groß Ernsthof und Kröslin
Gemarkungen: Groß Ernsthof und Karrin Hof 
Leitungsbezeichnung: Trinkwasserversorgungsleitung AZ DN

80/100, PE-HD 90x8,2, PE-HD 40x3,7,
PE-HD 90x5,4
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Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/029/13/10
Die untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertre-
ten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Ver-
braucherschutz, Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin, vertreten
durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde,
Kastanienallee 13, 17373 Ueckermünde, endvertreten durch
den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski am 25. März 2010 einen
Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durch-
führung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vor-
schriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV)
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) i. V. mit § 9 des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S.
2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die
gewässerkundliche Messstelle Hanshagen
gestellt hat. Die davon betroffenen Flurstücke sind der Anlage 2
zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke können den
eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der Un-
teren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern in
17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.:
03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde des Land-
kreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von
vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990  bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Messstelle nicht vor dem 3. Ok-

tober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller dar-
gestellte Lage der Messstelle nicht richtig ist. Ein Widerspruch
kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1
zum Antrag vom 25.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die gewässerkundliche
Messstelle Hanshagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/029/13/10

Knappe Beschreibung der Anlage
Die gewässerkundliche Messstelle Hanshagen be“ndet sich un-
terhalb der Straßenbrücke der B 109 Anklam - Greifswald in
Höhe der Ortslage Hanshagen.
Die Anlage besteht aus einem Messpro“l, einem Schaltschrank
zur Unterbringung der automatischen Messtechnik zur Erfas-
sung von Fließgeschwindigkeit und Durch”uss sowie einem
Latten- und einem Rohrpegel mit Datensammler zur Erfassung
des Wasserstandes.

Anlage 2
zum Antrag vom 25.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die gewässerkundliche
Messstelle Hanshagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/029/13/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Abkürzung: TWL = Trinkwasserleitung
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Liste der Grundstücke
Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchband-Nr.: 133276

Anmerkungen:
- Schlüssel-Nr. 7.1: Gewässerkundliche Messanlagen - Pegel
- Schutzstreifen: Ein Schutzstreifen nach § 4 Abs. 3 Sa-

chenR-DV wird für die gewässerkundliche
Messstelle nicht festgelegt.

Anlage 2/1
zum Antrag vom 25.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die gewässerkundliche
Messstelle Hanshagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/029/13/10

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur
Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst
Wroblewski zur uneingeschränkten Betreibung, Unterhaltung,
zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem Flurstück be-
“ndenden gewässerkundlichen Messstelle entsprechend den
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern vorliegenden und einzusehenden Lageplänen.
Ein Schutzstreifen nach § 4 Abs. 3 SachenR-DV wird für die ge-
wässerkundliche Messstelle nicht festgelegt. Im Bereich der
Messstelle dürfen keine Gebäude und Anlagen errichtet oder

sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand
und die sichere Betriebsführung der Ober”ächenwassermess-
stelle gefährden oder beeinträchtigen.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der ge-
wässerkundlichen Messstelle des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und
Natur Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn
Horst Wroblewski das Recht in eigener Verantwortung und auf
eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die
Instandhaltung und Erneuerung der wasserwirtschaftlichen An-
lage zu betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt. Der Eigentümer hat gegenüber dem Land
Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Staatliche Amt
für Umwelt und Natur Ueckermünde, endvertreten durch den
Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski Anspruch auf Ersatzleistun-
gen, sofern durch die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbe-
willigung Schäden entstehen. 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Mini-
sterium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des
Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Staatli-
che Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde, endvertreten
durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski ist jederzeit be-
rechtigt seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/069/14/10
Die untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertre-
ten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Ver-
braucherschutz, Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin, vertreten
durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde,
Kastanienallee 13, 17373 Ueckermünde, endvertreten durch
den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski am 25. März 2010 einen
Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVerordnung zur Durch-
führung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vor-
schriften auf dem Gebiet des Sachenrechts• (SachenR-DV)
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) i. V. mit § 9 des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S.
2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 93 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), für die

gewässerkundliche Messstelle Lodmannshagen
gestellt hat. Die davon betroffenen Flurstücke sind der Anlage 2
zu entnehmen. 
Die Eigentümer dieser Grundstücke können den eingereichten
Antrag sowie die beigefügten Anlagen bei der Unteren Wasser-
behörde des Landkreises Ostvorpommern in 17389 Anklam,
Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wegener, Tel.: 03971/84714),
einsehen. 
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung nach Ab-
lauf der gesetzlich festgelegten Frist von vier Wochen nach der
Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990  bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
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(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Messstelle nicht vor dem 3. Ok-
tober 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller dar-
gestellte Lage der Messstelle nicht richtig ist. Ein Widerspruch
kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1
zum Antrag vom 25.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die gewässerkundliche
Messstelle Lodmannshagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/069/14/10

Knappe Beschreibung der Anlage
Die gewässerkundliche Messstelle Hanshagen be“ndet 
sich südlich der Ortslage im Mühlgraben unterhalb der Wege-
brücke.
Die Anlage besteht aus einem Messpro“l, einem Schaltschrank
zur Unterbringung der automatischen Messtechnik zur Erfas-
sung von Fließgeschwindigkeit und Durch”uss sowie einem
Lattenpegel.

Anlage 2
zum Antrag vom 25.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die gewässerkundliche
Messstelle Lodmannshagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/069/14/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten

Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Liste der Grundstücke
Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchband-Nr.: 133410

Anmerkungen:
- Schlüssel-Nr. 7.1: Gewässerkundliche Messanlagen - Pegel
- Schutzstreifen: Ein Schutzstreifen nach § 4 Abs. 3 Sa-

chenR-DV wird für die gewässerkundliche
Messstelle nicht festgelegt.

Anlage 2/1
zum Antrag vom 25.03.2010 auf Erteilung der Leitungs-
und Anlagenrechtsbescheinigung für die gewässerkundli-
che Messstelle Lodmannshagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/069/14/10

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit
gemäß § 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung
(SachenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und
Natur Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn
Horst Wroblewski zur uneingeschränkten Betreibung, Unter-
haltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Flurstück befindenden gewässerkundlichen Messstelle ent-
sprechend den bei der Unteren Wasserbehörde des Landkrei-
ses Ostvorpommern vorliegenden und einzusehenden Lage-
plänen.
Ein Schutzstreifen nach § 4 Abs. 3 SachenR-DV wird für die
gewässerkundliche Messstelle nicht festgelegt. Im Bereich der
Messstelle dürfen keine Gebäude und Anlagen errichtet oder
sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Be-

stand und die sichere Betriebsführung der Oberflächenwas-
sermessstelle gefährden oder beeinträchtigen.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene
beschränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
gewässerkundlichen Messstelle des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, vertreten durch das Ministerium für Landwirt-
schaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern, vertreten durch das Staatliche Amt für
Umwelt und Natur Ueckermünde, endvertreten durch den
Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski das Recht in eigener Ver-
antwortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grund-
stücke für den Betrieb, die Instandhaltung und Erneuerung der
wasserwirtschaftlichen Anlage zu betreten und sonst zu be-
nutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger
Tätigkeiten mitgeteilt.
Der Eigentümer hat gegenüber dem Land Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt und
Natur Ueckermünde, endvertreten durch den Amtsleiter Herrn
Horst Wroblewski Anspruch auf Ersatzleistungen, sofern
durch die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung
Schäden entstehen. 
Das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das 
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten
durch das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde,
endvertreten durch den Amtsleiter Herrn Horst Wroblewski ist
jederzeit berechtigt seine Rechte durch Dritte ausführen zu
lassen.
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Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/050/15/10
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass die Gemeinde Levenhagen über Amt Land-
hagen, Theodor-Körner-Straße 36 in 17498 Neuenkirchen, am
24. März 2010 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und An-
lagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der ŒVer-
ordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgeset-
zes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des
Sachenrechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S.
3900) in Verbindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgeset-
zes (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407), für eine
Regenwasserleitung in Levenhagen
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. 
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung nach Ab-
lauf der gesetzlich festgelegten Frist von vier Wochen nach der
Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.

Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1
zum Antrag vom 24.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine Regenwasserleitung
in Levenhagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/050/15/10

Knappe Beschreibung der Anlage
Bei der Leitung handelt es sich um Betonrohre mit einem
Durchmesser von 300 mm. Im Jahre 1998 wurde die Hälfte der
Strecke durch KG-Rohre mit einem Durchmesser von 200 mm
ersetzt.
Die Leitung nimmt das Niederschlagswasser der sie durchlau-
fenden Grundstücke auf und führt dieses zum Vor”uter.
Die Gemeinde Levenhagen benötigt für die Leitungen einen
Schutzstreifen von 3 Meter. Dieser wird benötigt, um Unterhal-
tungsmaßnahmen durchzuführen und die Betonleitung bei Ver-
schleiß zu reparieren.
Die Leitung und der Verlauf müssen auf unbestimmte Zeit be-
stehen bleiben.

Anlage 2
zum Antrag vom 24.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine Regenwasserleitung
in Levenhagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/050/15/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Greifswald Grundbuchamt: Greifswald

Abkürzung: RWL = Regenwasserleitung
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Anlage 2/1
zum Antrag vom 24.03.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für eine Regenwasserleitung
in Levenhagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/050/15/10

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994
Der Eigentümer berechtigt die Gemeinde Levenhagen zur un-
eingeschränkten Betreibung, Unterhaltung, zur Entfernung und
Erneuerung der sich auf dem Grundstück be“ndenden Regen-
wasserleitung entsprechend dem bei der Unteren Wasser-
behörde des Landkreises Ostvorpommern vorliegenden und
einzusehenden Lageplan.
Innerhalb des 3 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1,5 m links und 1,5 m rechts der Leitungstrasse
keine Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkun-
gen vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere
Betriebsführung der Anlagen gefährden oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o. g. Schutzstreifen

1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der Re-
genwasserleitung der Gemeinde Levenhagen das Recht in ei-
gener Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten
Grundstücke für den Betrieb, die Instandhaltung und Erneue-
rung der Leitung zu betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt (ausgenommen: Havariefälle).
Der Eigentümer hat gegenüber der Gemeinde Levenhagen An-
spruch auf Ersatzleistungen, sofern durch die Inanspruchnahme
der Dienstbarkeitsbewilligung Schäden entstehen. 
Die Gemeinde Levenhagen ist jederzeit berechtigt, ihre Rechte
durch Dritte ausführen zu lassen.

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/016/16/10
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-
denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,
am 15. April 2010 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der
ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Ver-
bindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407), für die
Trinkwasserverbindungsleitung Dargelin - Neu Dargelin
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-
nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1
zum Antrag vom 15.04.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserverbin-
dungsleitung Dargelin - Neu Dargelin

Reg.-Nr. 70.3/LAR/016/16/10

Knappe Beschreibung der Anlage
Art: Trinkwasserverbindungsleitung Ausgang

Ortsnetz Dargelin Gemeinde Dargelin bis
Anbindung Neu Dargelin/Gemeinde Beh-
renhoff 

Nenngröße: PE-HD 125x7,4; Z DN 80
Baujahr: 1975
Schutzstreifen: Schutzstreifenbreite 2 m: 1 m beidseitig

zur Achse der Trinkwasserleitung 
Bedeutung: Die Trinkwasserverbindungsleitung von

Ortsausgang Dargelin (Gemeinde Darge-
lin) bis Anbindung Neu Dargelin (Gemein-
de Behrenhoff) einschließlich des dortigen
Ortsnetzes wurde 1975 errichtet.
Die Leitung ist mit einer Mindestüber-
deckung von 1,30 m gemäß TGL 22769
und der DIN 1998 bzw. entsprechend der
örtlichen Gegebenheiten verlegt.
Für die stabile Versorgung der Bewohner
mit Trinkwasser muss diese Leitung wei-
terhin bestehen bleiben.

Anlage 2
zum Antrag vom 15.04.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserverbin-
dungsleitung Dargelin - Neu Dargelin

Reg.-Nr. 70.3/LAR/016/16/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirke: Dargelin, Greifswald und Behrenhoff
Leitungsbezeichnung: Trinkwasserverbindungsleitung PE-HD

125x7,4 bzw. AZ DN 80
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Anlage 2/1
zum Antrag vom 15.04.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserverbin-
dungsleitung Dargelin - Neu Dargelin

Reg.-Nr. 70.3/LAR/016/16/10

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994

Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Wasser/Abwasser
Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung, Unterhaltung,
zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem Grundstück be-
“ndenden wasserwirtschaftlichen Anlage entsprechend dem bei
der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
vorliegenden und einzusehenden Lageplan.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung der Anlagen gefährden oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o.g. Schutzstreifen

1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
wasserwirtschaftlichen Anlage des Zweckverbandes Wasser/
Abwasser Boddenküste das Recht in eigener Verantwortung
und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den Be-
trieb, die Instandhaltung und Erneuerung der wasserwirtschaftli-
chen Anlagen zu betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt (ausgenommen: Havariefälle).
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste Anspruch auf Ersatzleistungen, so-
fern durch die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung
Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.

Abkürzung: TWL = Trinkwasserleitung

Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung

Bekanntmachung der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern

Reg.-Nr. 70.3/LAR/040/17/10
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern
gibt bekannt, dass der Zweckverband Wasser/Abwasser Bod-
denküste (ZWAB), Kastanienweg 2 in 17498 Diedrichshagen,
am 20. April 2010 einen Antrag auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 4 Abs. 1 Ziffer 2b der
ŒVerordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsge-
setzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachen-
rechts• (SachenR-DV) vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) in Ver-
bindung mit § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes
(GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407), für die
Trinkwasserverbindungsleitung Kemnitz - Kemnitzerhagen
gestellt hat. Die davon betroffenen Grundstücke sind der Anla-
ge 2 zu entnehmen. Die Eigentümer dieser Grundstücke kön-

nen den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Anlagen
bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpom-
mern in 17389 Anklam, Ellbogenstraße 2, Zi. 033 (Herr Wege-
ner, Tel.: 03971/84714), einsehen. Die Untere Wasserbehörde
des Landkreises Ostvorpommern erteilt die Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgeleg-
ten Frist von vier Wochen nach der Bekanntgabe.

Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 und 9 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober
1990 bestehenden öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen
(mit Ausnahme von Wasserwerken und Abwasserbehandlungs-
anlagen) entstanden. Die beschränkte persönliche Dienstbar-
keit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle da-
nach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen
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zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Antragsteller und dem
Grundstückseigentümer geklärt werden.
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die betroffene Leitung nicht vor dem 3. Okto-
ber 1990 gebaut wurde bzw. dass die vom Antragsteller darge-
stellte Leitungsführung nicht richtig ist. Ein Widerspruch kann
nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der
Belastung des Grundstücks besteht.
Der Widerspruch muss innerhalb von vier Wochen nach Be-
kanntgabe des Antrags eingelegt werden. Verspätet eingehen-
de Widersprüche werden nicht berücksichtigt. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landrätin als Untere
Wasserbehörde des Landkreises Ostvorpommern, Demminer
Straße 71 - 74 in 17389 Anklam, einzulegen.

Anlage 1
zum Antrag vom 20.04.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserverbin-
dungsleitung Kemnitz - Kemnitzerhagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/040/17/10

Knappe Beschreibung der Anlage

Art: Trinkwasserverbindungsleitung Ausgang
Ortsnetz Kemnitz nach Kemnitzerhagen

Nenngröße: AZ DN 100, PVC DN 125, PE-HD 110 x
8,2, PE-HD 40 x 3,7, PE-HD 90 x 8,2, PE-
HD 32 x 2,9, ST DN 20

Baujahr: 1979 und Januar 1990

Schutzstreifen: Schutzstreifenbreite 2 m, 1 m beidseitig
zur Achse der Trinkwasserleitung

Bedeutung: Die Trinkwasserverbindungsleitung von
Ortsausgang Kemnitz nach Kemnitzerha-
gen wurde 1979 errichtet. Anfang 1990
wurden noch zwei Einzelgehöfte erschlos-
sen.
Die Leitung ist mit einer Mindestüber-
deckung von 1,30 m gemäß TGL 22769
und der DIN 1998 bzw. entsprechend der
örtlichen Gegebenheiten verlegt.
Für die stabile Versorgung der dortigen
Bewohner mit Trinkwasser muss diese
Leitung weiterhin bestehen bleiben.

Anlage 2
zum Antrag vom 20.04.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserverbin-
dungsleitung Kemnitz - Kemnitzerhagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/040/17/10

Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten
Der Inhalt der Dienstbarkeit umfasst das Recht nach § 4 Sa-
chenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom
20.12.1994 (siehe Anlage 2/1).

Amtsgericht: Greifswald
Grundbuchamt: Greifswald
Grundbuchbezirk: Kemnitz
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29. Änderungsverordnung 

der Kreisverordnung 
des Landkreises Ostvorpommern 
über das Landschaftsschutzgebiet 
•Insel Usedom mit FestlandgürtelŽ
Aufgrund des § 15 Abs. 1 und 2 und des § 6 des Gesetzes des
Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundes-
naturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - Nat-
SchAG M-V) vom 23.Februar 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66)
i.V. mit § 22 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über Naturschutz und
Landschaftsp”ege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom
29. Juli 2009 (BGBl. 2009 S. 2542) verordnet die Landrätin:

§ 1
Die Verordnung zur Festsetzung des Landschaftsschutzgebie-
tes •Insel Usedom mit FestlandgürtelŽ vom 19. Januar 1996
(Amtliches Mitteilungsblatt des Landkreises Ostvorpommern
vom 5. Februar 1996, Nr. 2), wird wie folgt geändert:
Die Verordnung wird für die im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 2 für das Sondergebiet ŒStrandnahversorgung
und FischereiŽ ausgewiesenen Flächen der Gemeinde Seebad
Zempin, aufgehoben.

Die geänderte maßgebliche Grenze des Landschaftsschutzge-
bietes ist in der Anlage 1 als Abgrenzungskarte im Maßstab 1 :
10 000 festgelegt.
Die ”urstücksgetreue Abgrenzung ist in gesonderten Plänen er-
sichtlich.

§ 2
Die Änderungsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung
in Kraft.

Anklam, den 17.05.2010

Landkreis Ostvorpommern 
Untere Naturschutzbehörde

Abkürzung: TWL = Trinkwasserleitung

Anlage 2/1
zum Antrag vom 20.04.2010 auf Erteilung der Leitungs- und
Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserverbin-
dungsleitung Kemnitz - Kemnitzerhagen

Reg.-Nr. 70.3/LAR/040/17/10

Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gemäß
§ 4 der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (Sa-
chenR-DV) vom 20.12.1994

Der Eigentümer berechtigt den Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste zur uneingeschränkten Betreibung,
Unterhaltung, zur Entfernung und Erneuerung der sich auf dem
Grundstück be“ndenden wasserwirtschaftlichen Anlage entspre-
chend dem bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises
Ostvorpommern vorliegenden und einzusehenden Lageplan.
Innerhalb des 2 m breiten Schutzstreifens dieser Leitung dürfen
im Bereich von 1 m links und 1 m rechts der Leitungstrasse kei-
ne Gebäude und Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand und die sichere Be-
triebsführung der Anlagen gefährden oder beeinträchtigen.
Die Dienstbarkeit umfasst insbesondere das Recht, von dem
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten bzw. Gebäude-
eigentümer zu verlangen, dass er im o. g. Schutzstreifen

1. keine leitungsgefährdenden Stoffe anhäuft,
2. duldet, dass Anpflanzungen und Bewuchs, auch soweit sie

nicht in den Schutzstreifen hineinreichen, so gehalten wer-
den, dass sie den Bestand und den Betrieb der wasserwirt-
schaftlichen Anlage nicht gefährden und, soweit dies der
Fall ist, entfernt werden,

3. das Gelände im Schutzstreifen nicht erhöht oder abträgt.
Im Übrigen bleiben die Rechte des Grundstückseigentümers,
Erbbauberechtigten bzw. Gebäudeeigentümers auf Benutzung
des Schutzstreifens unberührt.
Die gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz entstandene be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit umfasst zugunsten der
wasserwirtschaftlichen Anlage des Zweckverbandes Was-
ser/Abwasser Boddenküste das Recht in eigener Verantwor-
tung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den
Betrieb, die Instandhaltung und Erneuerung der wasserwirt-
schaftlichen Anlagen zu betreten und sonst zu benutzen.
Dem Eigentümer wird rechtzeitig der Beginn notwendiger Tätig-
keiten mitgeteilt (ausgenommen: Havariefälle).
Der Eigentümer hat gegenüber dem Zweckverband Was-
ser/Abwasser Boddenküste Anspruch auf Ersatzleistungen, so-
fern durch die Inanspruchnahme der Dienstbarkeitsbewilligung
Schäden entstehen. 
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste ist jederzeit
berechtigt, seine Rechte durch Dritte ausführen zu lassen.
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Amtliche Veröffentlichung 
des ZV Wasser/Abwasser Boddenküste 

zum Jahresabschluss 2008 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
Der Jahresabschluss 2008 wurde durch die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Dr. Schröder & Korth GmbH, Malchin, im Auf-
trag des Landesrechnungshofes geprüft. Sie hat folgenden Be-
stätigungsvermerk erteilt: 

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht des Zweckverbandes Was-
ser/Abwasser Boddenküste für das Geschäftsjahr vom
01.01.2008 - 31.12.2008 geprüft. Durch § 15 KPG M-V wurde der
Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher
auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes i.
S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtli-
chen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Sat-
zung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes
liegen in der Verantwortung des Verbandsvorstehers des Zweck-
verbandes. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lage-
bericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweck-
verbandes abzugeben.
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und §
15 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-
abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit
hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinrei-
chender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Zweckverbandes Anlass zu Beanstandungen

geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld des Zweckverbandes sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen des Verbandesvorstehers des Zweck-
verbandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichtes.
Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse habe ich darüber
hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen
zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und
der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenom-
men. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landes-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen
der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Zweckverbandes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage des Zweckverbandes und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes geben
nach meiner Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Bean-
standungen.
P”ichtgemäß bestätige ich gem. § 16 Abs. 4 Kommunalprü-
fungsgesetz:
ŒDie Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach
meiner p”ichtmäßigen Prüfung den Rechtsvorschriften. Der
Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-
schluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu
wesentlichen Beanstandungen keinen Anlass.•

Malchin, den 02.07.2009

gez.
Dipl.-Kfm. Dr. W. Schröder 
Wirtschaftsprüfer

Freigabevermerk des Landesrechnungshofes
ŒAnliegend wird der Bericht des Abschlussprüfers über die Prü-
fung des Jahresabschlusses zum 31.12.2008 in zweifacher
Ausfertigung übersandt.
Der Landesrechnungshof gibt den Prüfungsbericht nach einge-
schränkter Prüfung frei (§ 16 Abs. 3 KPG).
Die Eigenkapitalquote hat sich weiter verringert. Mit 24,5 % (Vj.
24,9 %) ohne Sonderposten unterschreitet sie weiterhin den in
der Verwaltungsvorschrift zur EigVO M-V allgemein angemes-
senen Rahmen von 30 - 40 %. Der Landesrechnungshof erwar-
tet, dass bei der systematischen Untersuchung von Plan/Ist-Ab-
weichungen stets auch verstärktes Augenmerk auf die
Verbesserung der Eigenkapitalausstattung gelegt wird. 
Bitte beachten Sie die Bestimmungen des § 14 Abs. 5 KPG
über die Bekanntgabe und Offenlegung dieser Unterlagen.•

gez. Dr. Hempel

Datum: 28.04.2010

Beschlussfassung der Verbandsversammlung
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Was-
ser/Abwasser Boddenküste hat in ihrer Sitzung am 09.12.2009
den Jahresabschluss 2008 wie folgt festgestellt:

Die Bilanzsumme zum 31.12.08 beträgt 67.971.285,00 EUR
Die Summe der Erträge beläuft sich auf 7.411.719,45 EUR
Sie Summe der Aufwendungen auf 7.308.405,49 EUR
Jahresergebnis - 103.313,96 EUR

Behandlung des 
Jahresergebnisses: Vortrag auf neue Rechnungen
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Feststellung des vorgenannten Jahresergebnisses
mehrheitlich mit 30 von 31 anwesenden Stimmen dafür 
Entlastung des Verbandsvorstehers für das Wirtschaftsjahr
2008 
Abstimmung mit 30 von 31 anwesenden Stimmen dafür 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen 7 Tage nach
Bekanntgabe zu den Sprechzeiten im Sekretariat des Zweck-
verbandes Wasser/Abwasser Boddenküste, Kastanienweg 2,
17498 Diedrichshagen, öffentlich zur Einsichtnahme aus. 
Der Lagebericht zum Jahresabschluss kann über die Homepa-
ge des ZWAB www.zvwab.de eingesehen werden.

Diedrichshagen, den 05.05.10

Dr. Harcks
Verbandsvorsteher

Entsprechend § 9 Abs. 2 des Straßen- und
Wegegesetzes M-V (StrWG)

vom 13. Januar 1993

(in der derzeit geltenden Fassung), zieht der Landkreis Ostvor-
pommern auf Antrag der Gemeinde Stolpe (über Amt Anklam-
Land ein Teilstück des öffentlichen Weges, gelegen auf dem
Flurstück 62/1 der Flur 2 der Gemarkung Stolpe, teilweise ein.
Es erfolgt ein Verbot für Fahrzeuge aller Art (Vorschriftszeichen
250 StVO) mit dem Zusatz ŒBewohner freiŽ (Zusatzzeichen 1020-
32 StVO). Mit der Veröffentlichung ist die Teileinziehung gemäß
§ 9 Abs. 5 Straßen- und Wegegesetz M-V rechtswirksam.

Anklam, 10.05.2010

Anlage 
Kartenauszug

Erste Satzung zur Änderung der Satzung
über die öffentliche Abwasserbeseitigung

der Grundstücke im Verbandsgebiet 
des Zweckverbandes Wasser/Abwasser

Boddenküste
(Abwasserbeseitigungssatzung ZWAB)

Aufgrund der §§ 151 Abs. 2,  154 und 5 der Kommunalverfas-
sung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung
der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205),
zuletzt geändert  durch das Gesetz vom 10. Juli 2006 (GVOBl.
M-V S. 539) sowie des Kommunalabgabengesetzes für das
Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146 ff.) wird nach
Beschlussfassung  der Verbandsversammlung am 28.04.2010
folgende Satzung erlassen:

Artikel 1
Änderung der Abwasserbeseitigungssatzung

Die Abwasserbeseitigungssatzung des Zweckverbandes Was-
ser/Abwasser Boddenküste vom 26.11.2008 wird wie folgt
geändert:

1. § 1 Abs. 6  erhält folgende Neufassung:

Kalkulationskreis I
Die Schmutzwasserbeseitigung von Grundstücken mit An-
schlussmöglichkeit an Orts- und Gebietskläranlagen, so-
weit diese nicht an die öffentliche Einrichtung Kalkulati-
onskreis VII angeschlossen sind. Zur öffentlichen
Einrichtung Kalkulationskreis I gehören die Klärwerke, Samm-
ler, Schächte,  Pumpwerke, Druckrohrleitungen, Druckent-
wässerungsanlagen, Schmutzwasserkanäle und die Grund-
stücksanschlüsse vom Schmutzwasserkanal bis auf die
Grundstücksgrenze der anzuschließenden Grundstücke.
Nach Aufnahme des Betriebes der öffentlichen Einrich-
tung Kalkulationskreis VII gehören die genannten Anla-
gen, Anlagenteile oder Anteile an Anlagen nur noch in-
soweit zur öffentlichen Einrichtung Kalkulationskreis I,
soweit sie nicht der Entsorgung der Abwässer der öf-
fentliche Einrichtung Kalkulationskreis VII dienen.

Kalkulationskreis II
Die Schmutzwasserbeseitigung von Grundstücken mit An-
schlussmöglichkeit an Ortsnetze mit Ortsverbindungen und
Überleitungen in die Kläranlage der Hansestadt Greifswald.
Zur öffentlichen Einrichtung Kalkulationskreis II gehören
Sammler, Schächte, Pumpwerke, Druckrohrleitungen, Druck-
entwässerungsanlagen, Schmutzwasserkanäle und die
Grundstücksanschlüsse vom Schmutzwasserkanal bis auf die
Grundstücksgrenze der anzuschließenden Grundstücke.

Kalkulationskreis III
Die Schmutzwasserbeseitigung von Grundstücken mit An-
schlussmöglichkeit an Ortsnetze mit Ortsverbindung und
Überleitung in die Kläranlage Jarmen. Zur öffentlichen Ein-
richtung Kalkulationskreis III gehören Sammler, Schächte,
Pumpwerke, Druckrohrleitungen, Druckentwässerungsanla-
gen, Schmutzwasserkanäle und die Grundstücksanschlüsse
vom Schmutzwasserkanal bis auf die Grundstücksgrenze
der anzuschließenden Grundstücke.

Kalkulationskreis IV
Die Schmutzwasserbeseitigung von Grundstücken mit An-
schlussmöglichkeit an Ortsnetze mit Kleinkläranlagen.
Zur öffentlichen Einrichtung Kalkulationskreis IV gehören die
Kleinkläranlagen, Sammler, Schächte, Pumpwerke, Druck-
rohrleitungen, Klärteiche, Druckentwässerungsanlagen,
Schmutzwasserkanäle und die Grundstücksanschlüsse vom
Schmutzwasserkanal bis auf die Grundstücksgrenze der an-
zuschließenden Grundstücke.

Kalkulationskreis V
Die Schmutzwasserbeseitigung von Grundstücken mit An-
schlussmöglichkeit an Ortsnetze mit Ortsverbindungen
und Überleitungen in die Kläranlage der Stadt Wolgast. Zur
öffentlichen Einrichtung Kalkulationskreis V gehören Samm-
ler, Schächte, Pumpwerke, Druckrohrleitungen, Druckent-
wässerungsanlagen, Schmutzwasserkanäle und die Grund-
stücksanschlüsse vom Schmutzwasserkanal bis auf die
Grundstücksgrenze der anzuschließenden Grundstücke.
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Kalkulationskreis VI
Die Niederschlagswasserbeseitigung.
Zu den öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanla-
gen gehören:
a) das gesamte, aus Freispiegelleitungen bestehende, öf-

fentliche Niederschlagswassernetz, soweit es der Besei-
tigung von Niederschlagswasser dient

b) die Rückhaltevorrichtungen und Bauwerke,
c) der Niederschlagswasseranschluss
d) die Straßenentwässerungsanlagen, soweit sich der

ZWAB dieser Anlagen und Einrichtungen bedient
e) die der Niederschlagswasserbeseitigung dienenden Be-

triebsgrundstücke, -gebäude und -einrichtungen des
ZWAB. 

Kalkulationskreis VII
Die Schmutzwasserbeseitigung von Grundstücken auf
denen industrielle und gewerbliche Abwässer anfallen,
mit Anschlussmöglichkeit an Ortsnetze mit Ortsverbin-
dung und Überleitung in die geplante Kläranlage Lubmin.
Zur öffentlichen Einrichtung Kalkulationskreis VII
gehören das neu zu errichtende Klärwerk Lubmin,
Sammler, Schächte, Pumpwerke, Druckrohrleitungen,
Druckentwässerungsanlagen, Schmutzwasserkanäle
und die Grundstücksanschlüsse vom Schmutzwasser-
kanal bis auf die Grundstücksgrenze der anzuschließen-
den Grundstücke soweit die genannten Anlagen, Anla-
genteile oder Anteile an Anlagen der Entsorgung
industrieller und gewerblicher Abwässer dienen.
Die öffentliche Einrichtung Kalkulationskreis VII wird
erst mit der endgültigen betriebsfähigen Herstellung der
geplanten neuen Kläranlage Lubmin betrieben. Grund-
stücke können erst ab diesem Zeitpunkt erstmalig an
die öffentliche Einrichtung Kalkulationskreis VII ange-
schlossen werden.

2. § 2 wird um den folgenden Punkt 10 ergänzt:

10. Industrielles und gewerbliches Abwasser
Industrielles und gewerbliches Abwasser ist nicht häus-
liches Abwasser, das aus Gewerbe und Industrie sowie
vergleichbaren Einrichtungen abfließende Abwasser,
welches in der öffentlichen Abwasseranlage behandelt
wird. Gewerbe und Industrie  im Sinne dieser Satzung
sind die in den Anhängen der Abwasserverordnung ent-
haltenen Branchen. 

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.02.2010 in Kraft.

Diedrichshagen, 28.04.2010

gez. Dr. Harcks
Verbandsvorsteher 

Erster Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2010 

Bei dem vorliegenden Nachtrag handelt es sich um Verände-
rungen im Vermögensplan auf Grund des geplanten Baube-
ginns am Vorhaben Neubau Kläranlage Lubmin. Die Verände-
rungen im Bericht sind fett hervorgehoben. 
Der ZW AB plant für das Jahr 2010 danach Investitionen in ei-
ner Gesamthöhe von 2.095 T . Bei den größeren Investitionen
handelt es sich um folgende Maßnahmen: 
1. Refinanzierung B - Gebiete über 100 T  Hier wird eine ent-

sprechende Gerichtsentscheidung zum B-Gebiet Schlüter in
Hinrichshagen erwartet. Wegen technischer Mängel wurde
die Zahlung bisher verweigert. 

2. Brunnenerneuerung über 43 T  
Dabei handelt es sich um Brunnen am Wasserwerk Leven-
hagen. Zwar wurde in den vergangenen Jahren ein neues
Wasserwerk errichtet, nicht jedoch neue Brunnen. Diese
wurden vom ehemaligen WAB der DDR bzw. den Wasser-
werken Greifswald übernommen und müssen zur Aufrech-
terhaltung der Versorgungssicherheit nach und nach erneu-
ert werden. 

3. Pauschal Leitungsnetz über 52 T  
Diese Position wird pauschal eingeplant um auf notwendige In-
vestitionen im Rahmen Straßenbau o. ä. reagieren zu können 

4. Bahndücker Züssow über 50 T  
Dücker, d. h. Unterführungen, unter Gräben oder Bahntras-
sen stellen ein besonderes Risiko dar. Insgesamt bilden sie
einen Schwerpunkt für Störungen durch Leitungsbrüche mit
entsprechenden Wasserverlusten oder Gefährdungen für
Dritte durch Unterspülungen u. ä. 

5. Neubau Kläranlage Lubmin 10.488 T  über die Jahre 2010
bis 2012 
Die Finanzierung des Neubaus KA Lubmin erfolgt allein aus
Zuschüssen des Landes und von den Grundstückseigentü-
mern innerhalb des B-Plan-Gebietes Nr. 1 Lubminer Heide.
Für das Jahr 2010 sind Investitionen in Höhe von 1.600 T 
bestehend aus Planungsleistungen und ersten Bauaktivitä-
ten geplant. Den vorgenannten Ausgaben stehen bereits
verbuchte Einnahmen aus Vorauszahlungsbescheiden bzw.
einer Vorauszahlungsvereinbarung in Höhe von 1.800 T 
gegenüber. Die Gesamtfinanzierung erfolgt über: 
Zuschüsse: 6.608 T  
Beiträge: 1.559 T  
Kostenersatz alt KA: 2.321 T  

Anlage 2 (zu § 12) 
Gemeinde/Landkreis/Zweckverband 

Nachtrag zu der Zusammenstellung für das Jahr 2010
für den Zweckverband Wasser/Abwasser

Name des Betriebes/Unternehmens: 

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung i. v. m. §
64 der Kommunalverfassung hat der ZWAB durch Beschluss
vom 28.04.2010 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichts-
behörde den Nachtrag zum Wirtschaftsplan  für das Wirt-
schaftsjahr 2010 festgestellt. 

und damit der 
Gesamtbetrag des 
Wirtschaftsplanes 
einschI. der 
Nachträge 

erhöht vermindert gegen- nunmehr 
um um über festgesetzt

bisher auf 
TEUR TEUR TEUR TEUR _________________________________________________________

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden
1. im Erfolgsplan 

- die Erträge 0 0 7.715 7.715
- die Aufwendungen 0 0 7.654 7.654
- der Jahresgewinn 0 0 61 61
- der Jahresverlust 0 0 0 0

2. im Finanzplan 
- der Mittelzufluss aus der 

Investitionstätigkeit 1.600 0 151 1.751
- der Mittelabfluss aus der 

Investitionstätigkeit 1.600 0 495 2.095
- der Mittelzu-/Mittelabfluss 

aus laufender 
Geschäftstätigkeit 1 0 1.075 1.076

- der Mittelzu-/Mittelabfluss 
aus der Finanzierungs-
tätigkeit 0 0 -581 -581

- der Saldo aus der 
Änderung des Finanz-
mittelbestandes 1 0 150 151

3. Es werden neu festgesetzt 
- der Gesamtbetrag der Kredite 

für Investitionen und 
Investitionsförderungs-
maßnahmen auf 0 0 846 846

- davon für Umschuldungen 0 0 564 564
- der Gesamtbetrag der 

Verpflichtungs-
ermächtigungen auf 0 0 0 0

- der Höchstbetrag aller 
Kredite zur Liquiditäts-
sicherung 0 0 250 250

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.05.2010 erteilt. 

Diedrichshagen. den 20.05.2010 
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Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises Ostvorpommern

Mitgliederversammlung 15.05.2010

Beschluss Nr. 01/2010 vom 15.05.2010

•Bestätigung der TagesordnungŽ
Zur Mitgliederversammlung wurde gemäß § 7 Abs. 2 der Haupt-
satzung der •Wildschadensausgleichskasse im Landkreis Ost-
vorpommernŽ mit Monatsfrist unter Angabe der Tagesordnung
durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Landkreises Ost-
vorpommern und der Ämter sowie mit Wochenfrist in der örtli-
chen Tagespresse eingeladen.
Es wurde ordnungsgemäß eingeladen.

Folgende Tagesordnung steht zur Abstimmung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Rechenschaftsbericht des Kassenvorstandes
4. Bericht zum Haushaltsplan 2009/2010
5. Bericht der Rechnungsprüfer für das Kassenjahr 2009/2010
6. Aussprache zu den Berichten
7. Entlastung des Kassenvorstandes und der Rechnungsprüfer
8. Vorstellung des Haushaltsplanes 2010/2011
9. Beschlüsse für das Kassenjahr 2010/2011
10. Schlusswort des Kassenvorstehers

insgesamt Stimmen ja nein Enthaltung
__________________________________________________
43 43 0 0

Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises Ostvorpommern
Mitgliederversammlung 15.05.2010

Beschluss Nr. 02/2010 vom 15.05.2010

•Entlastung des VorstandesŽ
Die Mitgliederversammlung beschließt auf der Grundlage des §
7 Abs. 7 Buchstabe f der Hauptsatzung der •Wildschadensaus-
gleichskasse des Landkreises OstvorpommernŽ die Entlastung
des Vorstandes für das Kassenjahr 2009/2010.

insgesamt Stimmen ja nein Enthaltung
__________________________________________________
45 45 0 0

Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises Ostvorpommern
Mitgliederversammlung 15.05.2010

Beschluss Nr. 03/2010 vom 15.05.2010

•Fristgerechte Anmeldung von SatzungsänderungenŽ
Die Mitgliederversammlung beschließt, dass Anträge zu Sat-
zungsänderungen bis spätestens zum 31. Januar im laufenden
Kassenjahr schriftlich an den Vorstand zu stellen sind.

insgesamt Stimmen ja nein Enthaltung
__________________________________________________
45 45 0 0

Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises Ostvorpommern
Mitgliederversammlung 15.05.2010

Beschluss Nr. 04/2010 vom 15.05.2010

•Nachwahl eines Mitgliedes des KassenvorstandesŽ
Die Mitgliederversammlung beschließt auf der Grundlage des §
8 Abs. 3 der Hauptsatzung der •Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises OstvorpommernŽ über die Nachwahl des Wg.
Karl-Friedrich Lankow als Kassenvorstandsmitglied.

insgesamt Stimmen ja nein Enthaltung
__________________________________________________
45 45 0 0

Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises Ostvorpommern
Mitgliederversammlung 15.05.2010

Beschluss Nr. 05/2010 vom 15.05.2010

•Nachwahl eines RechnungsprüfersŽ
Die Mitgliederversammlung beschließt auf der Grundlage des §
7 Abs. 7 Buchstabe d der Hauptsatzung der •Wildschadensaus-
gleichskasse des Landkreises OstvorpommernŽ über die Nach-
wahl des dritten Rechnungsprüfers Wg. Gerd Zahn. 

insgesamt Stimmen ja nein Enthaltung
__________________________________________________
45 45 0 0

Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises Ostvorpommern
Mitgliederversammlung 15.05.2010

Beschluss Nr. 06/2010 vom 15.05.2010

•Beitragserhebung 2010/2011Ž
•GrundbeitragŽ
1. Risikostufen

Zur differenzierten Festsetzung des Grundbeitrages je Hek-
tar Jagdfläche ist die Wertungsgröße •Punkte Schalenwild je
100 HektarŽ die Grundlage.
Es werden folgende Abstufungen festgesetzt:
1. Risikostufe - 
0 bis 3 Pkt./100 ha = 0,35   Grundbeitrag je ha
2. Risikostufe - 
3,1 bis 7 Pkt.(100 ha = 0,55   Grundbeitrag je ha
3. Risikostufe - 
7,1 bis 11 Pkt./100 ha = 0,75   Grundbeitrag je ha
4. Risikostufe - 
> 11 Pkt./100 ha = 0,95   Grundbeitrag je ha

2. Schadensfreiheitsrabatt
Für Jagdbezirke, die in einem oder mehrere Jahre (Wertungs-
zeitraum sind die letzten 3 Jahre vor dem Beitragsjahr) keinen
Wildschadensausgleich beansprucht haben, wird Schadensfrei-
heitsrabatt auf den Grundbeitrag in folgender Größe gewährt:
€ ein Jahr schadensfrei =   5 % Rabatt des Grundbeitrages
€ zwei Jahre schadensfrei = 10 % Rabatt des Grundbeitrages
€ drei Jahre schadensfrei = 15 % Rabatt des Grundbeitrages

ŒSchadensbeitrag•
Der Schadensbeitrag des Kassenjahres 2010/2011 ist für alle
Wildschadenserstattungen der Wildschadensausgleichskasse
aus den Wildschäden des Kassenjahres 2009/2010 mit 35 v. H.
zu erheben. Für ein weiteres Wildschadensjahr werden 40 v. H.
und bei drei aufeinander folgenden Wildschadensjahren werden
45 v. H. erhoben.
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insgesamt Stimmen ja nein Enthaltung
__________________________________________________
45 43 1 1

Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises Ostvorpommern
Mitgliederversammlung 15.05.2010

Beschluss Nr. 07/2010 vom 15.05.2010

•Verspätete BeitragsbegleichungŽ
Die Mitgliederversammlung beschließt auf der Grundlage des §
5 Abs. 8 der Beitragssatzung der •Wildschadensausgleichskas-
se des Landkreises OstvorpommernŽ:
1. Die Beiträge sind entsprechend dem Beitragsbescheid

2010/2011 so anzuweisen, dass die Beträge spätestens
zwei Kalendermonate nach dem Ausstellungsdatum des
Beitragsbescheides auf das Konto der •Wildschadensaus-
gleichskasse des Landkreises OstvorpommernŽ eingehen.

2. Ein scheinbar fehlerhaft erstellter Beitragsbescheid
2010/2011 berechtigte nicht, die Zahlung zu verneinen.

3. Der Zahlungsverzug tritt ein, wenn das Zahlungsziel ent-
sprechend Pkt. 1 (mit dem 31.08.2010) nicht erreicht wurde:
1. Verzugsmonat bedingt 5 % Zuschlag zum Gesamtbei-
trag 2011/2012
2. Verzugsmonat bedingt 10 % Zuschlag zum Gesamtbei-
trag 2011/2012
ab 3. Verzugsmonat 20 % Zuschlag zum Gesamtbeitrag
2011/2012

insgesamt Stimmen ja nein Enthaltung
__________________________________________________
45 45 0 0

Wildschadensausgleichskasse
des Landkreises Ostvorpommern
Mitgliederversammlung 15.05.2010

Beschluss Nr. 08/2010 vom 15.05.2010

•Haushaltsplan 2010/2011Ž
Die Mitgliederversammlung beschließt auf der Grundlage des §
7 Abs. 7 Buchstabe i der Hauptsatzung der •Wildschadensaus-
gleichskasse des Landkreises OstvorpommernŽ über den Haus-
haltsplan 2010/2011.

Maßnahmen Einnahmen in   Ausgaben in  
__________________________________________________
Beiträge JG + 67.800,00
Eigenjagdbezirke
Zinseinkünfte 1.200,00
Wildschadensaus- 55.000,00
gleichszahlungen
Vorbeugende 5.000,00
Schadensverhütung
Geschäftsstelle 8.500,00
Vorstandsarbeit 2.000,00
Mitgliederversammlung 1.000,00
und Info-Veranstaltung 1.000,00
Rechtsstreit 2.000,00
Sonstiges 500,00
__________________________________________________
Summe 69.000,00   75.000,00  

insgesamt Stimmen ja nein Enthaltung
__________________________________________________
45 45 0 0

Hansestadt Anklam

Programm
zum Fusionsfest und zur 725-Jahr-Feier 

in Pelsin vom 04. bis 06. Juni 2010

Freitag, 04.06.2010
19.00 Uhr Spieleabend in der Scheune (Skat, Rom-

mé, Mensch ärgere dich nicht)
20.00 Uhr Tanz im Festzelt mit Antenne MV DJs und

DJ Melody

Samstag, 05.06.2010
Festplatz
10.00 Uhr Festumzug vom Stadtgut Pelsin bis zum

Dorfplatz in Pelsin
11.00 Uhr Offizielle Eröffnung durch den Bürgermei-

ster der Hansestadt Anklam, Michael Ga-
lander, und den Ortsteilvertreter von Pel-
sin, Steffen Brasch und Stretense, Marco
Schulz

Festrede von Frau Brasch und Herrn Has-
selmann

Grußwort des Bürgervorstehers Thomas
Starigk 
weitere Gastredner und Grußworte

10.00 - 17.00 Uhr Altertümliches Markttreiben

Programme für Kinder
10.00 - 16.00 Uhr Wettbewerbe, Bastelstraßen
12.00 - 17.00 Uhr Hüpfburg Dino, Geschicklichkeitsspiel

ŒDer heiße Draht XXL•
13.00 - 17.00 Uhr Kinderschminken und Bastelstraße mit der

Traumzauberhex
13.00 Uhr Spaß und Unterhaltung mit Clown Dago 
11.00 - 13.00 Uhr Eintopf aus der Gulaschkanone der FFW

Anklam
12.30 - 13.30 Uhr Mittagessen mit Blasmusik der Blaskapel-

le Penzlin

An der Seestraße
11.00 - 17.00 Uhr Technikschau der FFW
ab 13.00 Uhr Sportliche Wettbewerbe

Fußballturnier des Pelsiner SV
Volleyballturnier

14.00 bis 15.00 Uhr Vorführungen der Modellflieger 
15.00 Uhr Demonstration eines Löscheinsatzes

durch die Jugendfeuerwehr
15.45 Uhr Personenrettung aus einem verunfallten

PKW, demonstriert durch die Anklamer
Wehr
Brandbekämpfung des PKW durch die
Löschgruppe Pelsin

Festplatz
14.00 - 14.30 Uhr Kindertanzgruppe der Tanzsportgemein-

schaft Anklam
14.30 - 15.30 Uhr Taekwondo-Kampfsportvorführung 
15.00 - 16.00 Uhr Showprogramm bei Kaffee und Kuchen

mit Kammersänger Peter Schmidt 
16.30 - 17.30 Uhr Live-Musik mit ŒTancredo und Lothar - Die

Spielleute aus dem Norden•
17.00 Uhr Festlicher Gottesdienst in der Kirche Pel-

sin mit Frau Pastorin Huse
18.00 Uhr Trommler aus dem Mühlentreff
19.00 Uhr Tanz im Festzelt mit Antenne MV DJs und

der Partyband VITAMIN M und DJ Melody
20.30 - 21.00 Uhr Programm der Boldekower Line-Dancer 

Sonntag, 06.06.2010
Festplatz
10.00 - 12.00 Uhr Frühschoppen mit den Jagdhornbläsern

Anklam
Ende gegen 13.00 Uhr 
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Während des Festes
Ausstellung zur 725-jährigen Geschichte von Pelsin im Feuer-
wehrgerätehaus und in der Scheune
Filmvorführung in der Scheune
diverse Verkaufsstände
Technikschau der FFW und alter Landtechnik

Änderungen vorbehalten!

Veranstaltungen in Lüttenort

Mai 2010

Atelier Otto Niemeyer-Holstein, Lüttenort 
17459 Koserow
Tel. 038375/20213, Fax. 22005
E-Mail: Atelier-ONH@t-online.de
homepage www.atelier-otto-niemeyer-holstein.de

Der Freundeskreis O N-H, Lüttenort e. V. gibt die die-
sjährigen Lesungen und Konzerte bekannt.

Auftakt für einen Sommer voller Höhepunkte!

Inge Keller in Lüttenort
Am 10. Mai 2010, dem Vorabend des
114. Geburtstages des Malers Otto Nie-
meyer-Holstein, liest die Grande Dame
des Deutschen Theaters Inge Keller im
Atelier Otto Niemeyer-Holstein Lyrik von
Eva Strittmatter.
Die Lesung beginnt um 19.00 Uhr und
kostet 12,-Euro, ermäßigt 8,50 Euro
Kartenvorbestellungen: 038375/20213

Sonntag, den 16. Mai 2010, 18.00 Uhr 
Internationaler Museumstag
Film aus dem Archiv von Ernst Hirsch 
•Signiert links unten: ONH• 1976 

Sonnabend/Sonntag, den 12./13. Juni 2010,
jeweils 16.00 Uhr 

Offene Gärten in Mecklenburg-Vorpommern
Die besondere Gartenführung: Anregungen aus dem Tes-
sin

Freitag, den 25. Juni 2010, 20.00 Uhr 
Galeriekonzert
tre”auti: Christina Fassbender, Flöte
Franziska von Brück, Flöte
Prof. Werner Tast, Flöte
spielen Werke von G. Ph. Telemann, W. A. Mozart, F. Kuh-
lau, B. Bartók u. a.

Freitag, den 2. Juli 2010, 20.00 Uhr 
Filmvorführung
Die Regisseurin Stella Tinbergen zeigt ihren Film über Mari-
anne von Werefkin: 
•Ich lebe nur durch das Auge• 2009
mit anschließendem Gespräch

Freitag, den 9. Juli 2010, 20.00 Uhr 
Galeriekonzert
Frank Gutschmidt, Klavier
J. S. Bach: Aria mit verschiedenen Veränderungen (Gold-
berg-Variationen)

Freitag, den 16. Juli 2010, 20.00 Uhr 
Galeriekonzert
Johannes Sterkel, Bariton
Stephanie Hoernes, Klavier
ŒWer seine Harfe an das Ewige lehnt ƒ•
Arien, Lieder, Balladen von W. A. Mozart, L. v. Beethoven,
C. Loewe, F. Schubert und R. Schumann

Freitag, den 23. Juli 2010, 20.00 Uhr 
Galeriekonzert 
Adelheid Vogel und Elvira Dreßen singen
ŒKlänge aus Mähren• von Antonin Dvorák

Freitag, den 30. Juli 2010, 20.00 Uhr 
Lesung
Die Schriftstellerin Brigitta Roßbeck ließt
ŒMarianne von Werefkin in Ascona - von der Blauen Reite-
rin zur Großen Bärin•

Freitag, den 6. August 2010, 20.00 Uhr 
Galeriekonzert
Carolin Masur, Alt
Frank-Immo Zichner, Klavier
mit Werken von F. Mendelsohn, E. Grieg, R. Wagner u. a.

Freitag, den 13. August 2010, 20.00 Uhr
Lesung
Christoph Hein liest
Hans-Eckard Wenzel singt

Freitag, den 20. August 2010, 20.00 Uhr 
Galeriekonzert
Dragoz Manza, Violine
Daniel Heide, Klavier

Freitag, den 27. August 2010, 20.00 Uhr 
Filmvorführung
Marianne von Werefkin •Ich lebe nur durch das Auge• 
Dokumentar“lm (2009) von Stella Tinbergen

Jeden Monat wiederkehrende Veranstaltungen:

Die besondere Führung , jeden Mittwoch um 18.00 Uhr: 
Filmvorführungen: Otto Niemeyer-Holstein Œ... der Strand ist
meine große Geliebte• (1982) und Führung durch die Ausstel-
lung; Dauer: 1 Stunde 15 Minuten. 

ŒGartenführung• - Ein Refugium, in dem sich Kunst und Natur
unmittelbar begegnen. Führung durch den Malgarten und das
Wohnhaus des Malers vom 15. April bis 14. Oktober, jeden
Dienstag um 16.00 Uhr und ganzjährig nach Anmeldung. 

Die Öffnungszeiten 

täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr, gelten auch für die Feiertage. 
Die Besichtigung des Wohnhauses und des Ateliers des Malers
Otto Niemeyer-Holstein ist nur mit einer Führung möglich, täg-
lich um 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 Uhr.

Lüttenort, den 6.5.2010

Franka Keil
Leiterin des Atelier Otto Niemeyer-Holstein

Zum Abmessen zu schadeƒ

ƒsind die Zoll-
stöcke, die wir in der
Alten Gutsanlage in
einer neuen Ausstel-
lung präsentieren.
Die Sammlung
zeigt, dass der Zoll-
stock längst nicht
nur ein Werkzeug
zum Messen ist. Er
ist der ideale Wer-
beträger, denn fast
jeder Handwerker
hat ihn dabei. 
550 Zollstöcke
nennt der leiden-
schaftliche Sammler
sein Eigen, von de-
nen er uns die inter-
essantesten Expo-
nate für diese
Ausstellung zur Ver-
fügung gestellt hat.
Von Montag bis
Sonntag 10 bis 18
Uhr sind alle Sammler und Freunde des Gliedermaßstabs, wie
der Zollstock of“ziell heißt, eingeladen, sich diese Ausstellung
anzusehen.

© Wolfhard Theile
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- Zulassung bei allen Krankenkassen -

Praxis für Podologie
- Medizinische Fußp”ege-

Karina Krüger
Oberreihe 41(1. OG Praxis Dr. Seiboth)
Lühmannsdorf € Tel. 038355/66629
0176/52147713

Vielen Dank
für das in den letzten Jahren

entgegengebrachte Vertrauen sowie
für die zahlreichen Glückwünsche anlässlich

meiner Ausbildung zur staatlich geprüften Podologin!

Karina Krüger
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Gutshäuserkultur im Ostseeraum - 
Lange Nacht der Gutshäuser

Mecklenburg-Vorpommern ist das Land der Gutshäuser und
Schlösser. Mehr als 2.000 herrschaftliche Wohnsitze sind in un-
serer Region zu “nden. Umgeben von oft einzigartigen Parks und
Gärten besitzen diese Gebäude ihren eigenen Charme und nicht
selten eine sagenhafte Geschichte. Um diese für die Öffentlich-
keit erlebbar zu machen, “ndet am 19. Juni 2010 die dritte •Mitt-
sommer Remise - Die Nacht der nordischen Guts- und Herren-
häuserŽ statt. Nach den erfolgreichen Jahren 2008 und 2009
öffnen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Häuser in den Re-
gionen Mecklenburger Parkland, Peenetal/Vorpommersche Dorf-
straße und Mecklenburgische Schweiz ihre Türen. Zwischen 15
und 23 Uhr erhalten die Besucher interessante Einblicke hinter
die Kulissen und werden in die jeweilige Kulturgeschichte der teil-
nehmenden Guts- und Herrenhäuser, Schlösser und Parks ent-
führt. Dabei wird eine Reihe von kulturellen Leuchtfeuern das ge-
meinsame Kulturerbe au”euchten lassen und die Gäste in alte
Zeiten und genussvolle Momente entführen: Klassische Klänge
auf einer Insel mit Herrenhauskulisse, Abendsonne beim Spa-
ziergang durch historische Parkanlagen, Gespräche mit Gutsh-
ausbesitzern bei einem Glas Wein am Lagerfeuer, Ausstellungen
zu Gutshäusern sowie Führungen in alten Gemäuern. Lesungen
und Vorträge laden zusätzlich zum Verweilen und Genießen der
landschaftlich idyllisch gelegenen Häuser ein. Das große Ab-
schlusskonzert wird bis 24 Uhr andauern. Die Gutshäuser sind zu
erreichen mit dem Partner Deutsche Bahn per Zug von den Über-
zentren Rostock, Wismar, Stralsund aber auch Tessin und dann
mit einem eigens eingerichteten Shuttle bzw. mit attraktiven Son-
derangeboten von RegioTOUR. Natürlich ist die Anreise mit dem
eigenen Pkw auch möglich. In den Häusern erwartet die Gäste
ein stündlich wechselndes Abendprogramm.
Wir freuen uns darauf, den Sommer gemeinsam mit Ihnen herr-
schaftlich zu begrüßen!

Weitere Informationen unter www.mittsommer-remise.de

19.06.2010 ab 15.00 Uhr

in den Regionen Mecklenburger Parkland, Peene-
tal/Vorpommersche Dorfstraße und Mecklenburger Schweiz. 
Hier die Teilnehmer und Programmausschnitte aus der Regi-
on Peenetal/Vorpommersche Dorfstraße.
Das komplette Programm “nden Sie unter www.mittsommer-
remise.de (Änderungen vorbehalten)

Gutshaus 17506 Gribow
Tel.: 038355/68739
€ Ausstellung zur Geschichte Gribows und des Gutes Gribow.
€ Ausstellung Jagd und Natur
€ Kreative Holzgestaltung (Demo)
€ Kutsch- und Kremserfahrt durch die nahe Umgebung.

Gutshaus 17391 Stolpe
Hotel-Restaurant
Tel.: 039721/550-0
€ Besichtigung der Gutsanlage (ganzabendlich)
€ Führung durch die Klosterruine 15 / 17 / 19 Uhr
€ Musikalische Darbietungen auf Terrasse um 19 Uhr, am Kla-

vier Vaida Stiller
21 Uhr Konzert der Usedomer Bläser

€ Kleine Aufführung vom Usedomer Pferdetheater
€ Gastronomisches Angebot im Fährkrug: Trad. Buf-

fet/Steinofenküche/Schnitzelteller
Gemeinde: 
0162/7726734
Die Gemeinde veranstaltet ein Mittsommernachtsfeuer auf dem
Sportplatz mit anschließendem Tanz im Freien.
Die Abschlussveranstaltung “ndet in Stolpe statt!

Gutshof 17391 Liepen
Hotel & Restaurant am Peenetal
Tel.: 039721/56758
€ Spaziergang über das Gutsgelände.
€ Mittelalterliche musikalische Darbietung - stündlich

€ Festsaal
€ Gastronomisches Angebot.

Ludwigsburg bei Greifswald
15.00 - 18.00 Uhr stündlich Führungen im Schloss und Aus-

stellung 
16.00 und 17.00 Uhr Besichtigung des historischen Kräuter-

schaugartens mit Vorstellung von Sonnen-
wendpflanzen, Heil- und Gewürzpflanzen 

18.00 bis 19.00 Uhr Parkwanderung mit historischem Bezug 
20.00 bis 24.00 Uhr Beginn der Sonnenwendfeier mit Sonnen-

wendfeuer nach historischem Brauch 
Musikalische Begleitung mit Klassik und
Mittelaltermusik
Kaffee und Kuchen 
Kräuterwein, Rosenbowle und andere Ge-
tränke

Schloss 17495 Ranzin
Tel.: 038355/68712
€ Führung durch Schlosshotel, Park, Weinkeller und Destillerie.
€ Gastronomisches Angebot.

Traditionelles pommersches Landgut 17506 Lüssow
Tel.: 038355/68739
€ Im Einlassgebäude wird Brot im Steinbackofen gebacken, der

hauswirtschaftliche Bereich kann besichtigt werden, als klei-
nen Snack bieten wir Bratwurst vom Grill an. (Eintritt für Ein-
lassgebäude frei!)

€ Spaziergänge durch den Lüssower Park und Besichtigung
der Streuobstwiese ganztäglich möglich. Schloss Lüssow
nicht begehbar

€ Oldtimer Traktor fahren bis 20 Uhr - pro Fahrt 2 Euro

Historische Gutsanlage 17390 Schlatkow
Tel.: 039724/23789 und 0171/3616288
€ ŒBland oss/Unter uns• - Eine schwedisch-deutsche Personen-

galerie in der Festscheune.
€ Ausstellung ŒKrieg und Frieden in Vorpommern - 200 Jahre

Waffenstillstand zu Schlatkow• 
€ Galerie Pommerscher Künstlerbund e. V. in der Melkerschule.
€ Musik mit Erich Raken am Blüthner-Flügel. Ferdinand Mal-

cher spielt Klassik, Jazz, Rock, Pop.
€ Deutsch-Schwedischer Verein Greifswald e. V.

Mit Schmücken und Aufstellen eines schwedischen Mittsom-
merbaumes und einigem Singen
Schwedische Spezialitäten: 
Traditionelles Heringsessen mit Erdbeerdessert 
Beginn des Abendessens (Festscheune) 17 Uhr 

Wasserschloss 17390 Quilow
Tel.: 039925/779844
15.00 - 21.00 Uhr Architekturhistorische Führungen 

(stündlich; Ende der letzten Führung ca. 22 Uhr)
15.00 - 22.00 Uhr Ausstellung ŒNeue Ideen in alten Mauern• im

ehemaligen Verwalterhaus
15.00 - 22.00 Uhr Picknick auf der Schlosswiese, mit Eintritt der

Dämmerung bei Illumination

Schloss 17495 Wrangelsburg
Tel.: 0176/24743999
Schloss
€ Ausstellung von Künstlern der Region

Künstlerstammtisch Lubmin
aus Neu Boltenhagen: Galerie Weidenrute
aus Kemnitz: Frau Haendschke, 
aus Schmatzin: Frau Eckert

€ Führung durch das Schloss.
€ Spaziergang durch den Park.

Papiermanufaktur
Tel.: 038355/71780
€ Führung und Galerie Papiermanufaktur
€ Kaffee und Kuchen

Externer Partner:
Stadt Anklam/Verein Schwedenmühle Anklam e. V. 
Tel.: 03971/242839
Programm (Änderungen sind vorbehalten.)

Von 15 - 22.00 Uhr
€ Fahrt mit den Solarbooten ab Kanustation Anklam (stündlich)
Ab 18.00 Uhr
€ Besichtigung Schwedenmühle
€ Mittsommerfeier in Schwedenmühle


















